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 Veröffentlicht am 06.10.1993

Norm

ZPO §57

Rechtssatz

Ergibt eine Auskunft des Bundesministeriums für Justiz, daß es nicht in der Lage sei, Wahrnehmungen über die

Beachtung der Gegenseitigkeit durch die Gerichte des Heimatstaates der Klägerin mitzuteilen, dann ist die

Prozeßkostensicherheit aufzuerlegen.
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